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mäßigkeit der Handlung ergeben. Dazu gehören die Art und Weise der 
Begehung der Straftat, ihre Ursachen und Bedingungen, der entstandene 
Schaden, die Persönlichkeit des Angeklagten, seine Beweggründe, die Art 
und die Schwere seiner Schuld und sein Verhalten vor und nach der Tat.

(2) Im Urteil ist über alle im Zusammenhang mit einer Strafe zuläs
sigen Verpflichtungen, Empfehlungen und Maßnahmen einschließlich 
eines abweichend von den allgemeinen Vollzugsbestimmungen in einer 
anderen Vollzugsart durchzuführenden Vollzugs einer Strafe mit Frei
heitsentzug zu entscheiden.

Anmerkung: Die gesetzlichen Vollzugsarten der Strafen mitJ Freiheitsentzug 
sind geregelt in den §§ 15 ff. SVWG (Reg.-Nr. 7).

(3) Im Urteil ist zum Vorbringen des Staatsanwalts, des Angeklagten, 
des Verteidigers, des gesellschaftlichen Anklägers und des gesellschaft
lichen Verteidigers Stellung zu nehmen.

(4) Die Gründe des Urteils müssen in ihrer zusammenhängenden Dar
stellung die ausgesprochene Maßnahme der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit rechtfertigen.

(5) Im Urteil ist über den geltend gemachten Schadensersatzanspruch 
zu entscheiden. Ist die Entscheidung über dessen Höhe im Strafverfah
ren unzweckmäßig, ist die Sache insoweit zur Verhandlung über die 
Höhe des Anspruchs an das zuständige Gericht zu verweisen. Dieses ist 
an die Entscheidung über den Grund des Anspruchs gebunden.

§243

Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

Sieht das Gericht nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab, stellt es die Schuld 
des Angeklagten fest und begründet, weshalb von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit abgesehen wurde. Im übrigen gilt § 242 
entsprechend.

§244

Freispruch

(1) Das Gericht spricht den Angeklagten frei, wenn sich die Anklage 
nicht als begründet erwiesen hat. In den Urteilsgründen muß der Sach
verhalt dargelegt und umfassend gewürdigt werden. § 242 Absatz 3 gilt 
entsprechend. Formulierungen, welche die Unschuld des Freigesprochenen 
in Zweifel ziehen, sind unzulässig!

(2) In diesem Falle ist ein gestellter Schadensersatzantrag als unzuläs- 
sig abzuweisen. Es bleibt dein Geschädigten unbenommen, den Anspruch 
aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten als dem des Schadensersatzes 
wegen der der Anklage zugrunde liegenden Straftat vor dem zuständigen 
Gericht zu verfolgen.


